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Beiblatt zu~ Parlamentsko~rospDndenz 

! n t rag e b e a n t w 0 r tun g 

l4.März 1952 

)1 • .4.'011_ X 0 p 1 e n i fl und GSl1.0SSen haben a.m 23.Jänner 1952 
.. 4.n lunAeskanzler eine Anfrage, betreffend die Haltung der Bundes­

r.clG~& ~.genüb&r dar Volksbewegung.gegen die Rückgabe der Starhemberg­

oot.,. C.:dc~'Gt, in der sie fragten, 

... 1 ., 401' Bund$skanzlerfoereit sei, öffentlich Aufklärung darüber , 
zu &lebe." ftl'Wl si·ch dia Bundesregierung über die eindeutige Willens­

ä.us$a1'WlcltZ091 tQst~.r Volksmassen in der Frage Starhemberg hinweggesetzt 

habe. und 

2.) welche Yaasnabmen die Bundesregierung zu treffen gedenke, um die 

d~~ •• chtsaapfin4en des österreichischen Volkes widersprechendß Rückgabe 

ri~.i8~r Vermöganswerte an den Hochverräter Starhemberg zu verhindern. 

Piese Anfrage beantnortet Bundeskanzler Dr. Ing. F i g 1 nunmehr 

namens der Bundesregierung wie folgt; 

"Die Antrage gibt der Meinung Ausdruck, die Bundesregierung hätte sich 

über den eindeutigen Willen der arbeitenden Volksmassen in der Frage 

StarhemberJ hinweggesetzt. Dias trifft nicht ZUI 

Die Bundesregierung als ein dem Parlament politisch und rechtlich 

verantwortliohes Organ hatte es in dem Augenblick, in dem ein den Gegen. 

stand. raB'elnder Initiativantrag von Abgeordneten des Nationalrates einge­

bracht war~ hierüber die erste Lesung stattgefunden hatte und dieser An­
trag dem Justizausschuss zur Behandlung und Berichterstattung innerhalb 

bastilNlter Frist zugewiesen war, zu unterlassen, den;. Entscheidungen das 

hietür alläD zuständigen gesetzgebenden Organs vorzugreifen. 
Die zweitsesteIlte Frage ist klar dahin zu beantworten, dass Massnahmen 

im Verwaltungswege nicht in Betracht kornmen können, um ein Erkenntnis "eines 
unabbäBgigen Geriohtes aus der Welt zu schaffen, will man auf dem Boden des 
einer parlsmentarisoh demokratisohen Republik eigentümlichen verfassungsge­
setzllch verankerten Grundsatzes der Gewaltenteilung verbleiben. Auch das 
weitere, einem parlamentarisch demokratischen Regime eigentümliohe Rechts­
staatsprinzip verbietet es, Akte der Verwaltungsbehörde ohne gesetzliche 
Grundlage zu setzen. Dass gerichtliche Erkenntnisse, 'die dem Rechtsempfin­
den. des Volkes ,nicht entsprechen I, im Verwal tungsweee kassiert werden, ist 
eine dem vergangenen Regime der Besetzung Österreichs und. allen totalitären, 
das Prinzip der Gewal tentellune ablehnenden staatsverfassungen eigentümliohe ... 
Erseheinung, deren Folgen die ... BeviSlkerung während dieses Regimes zu ih~em 
schwersten Naohteil auf sich nehmen musste. Eine derartige Methode wäre nicht 
geeignet, das demokratische Staatsleben in Österreich zu siohern. Eine be­
stakende Gesetzoslage abzuändern ist der Gesetzgeber - und nur dieser ~ be­
ru'en. Es wird daher ~ufgabe des gesetzgebenden Organes sein, die notwendi­
gen gasetzlichen Handhaben den Organen der Verwaltung an die Hand zu geben." 
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